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Rechtssatz

Eine Verletzung der Auskunftsp icht ist auch dann gegeben, wenn die auskunftsp ichtige Person eine ungenaue

Anschrift bekannt gibt. Ist es der Behörde aufgrund der mangelnden Angaben des Beschuldigten nicht möglich, von

der bekannt gegebene Person eine Lenkerauskunft zu erhalten und blieben auch die von der Behörde in Ungarn

vorgenommenen Zustellversuche erfolglos, so ist das Tatbild des § 103 Abs 2 KFG erfüllt.

Schlagworte

erfolglose Zustellversuche, Tatbildverwirklichung, Zustellversuch im Ausland, Lenkerbekanntgabe, ungenaue Anschrift

und Lenkerauskunft

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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